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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

Zwischen 

Kim Rosendahl (nachfolgend „Model“) 

und 

dem jeweiligen Auftraggeber (nachfolgend „Kunde“) 

 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verträge und 

Buchungen zwischen dem Model und dem Kunden. 

1.2. Abweichende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, das 

Model stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

 

2. Optionen & Buchungen 

2.1. Das Model kann dem Kunden eine freibleibend unverbindliche Option für ein 

bestimmtes Datum einräumen. Eine Option stellt noch keine verbindliche Buchung 

dar. 

2.2. Eine Option muss spätestens 24 Stunden vor dem geplanten Einsatzbeginn 

schriftlich bestätigt werden. Fällt dieser Zeitraum auf ein Wochenende oder einen 

Feiertag, muss die Bestätigung bis spätestens 10:00 Uhr am letzten vorherigen 

Werktag erfolgen. Erfolgt keine fristgerechte Bestätigung, verfällt die Option 

automatisch. 

2.3. Eine verbindliche Buchung liegt erst nach schriftlicher Bestätigung durch beide 

Parteien vor. 

2.4. Für Akt-, Teilakt- oder Dessous-Shootings gilt: jegliche Form von Nacktheit oder 

Teilnacktheit bedarf einer ausdrücklichen, vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 

Ohne diese Zustimmung ist die Durchführung unzulässig. 

 

3. Honorare 

3.1. Das Honorar wird individuell vereinbart und kann als Stunden-, Halbtages- oder 

Tageshonorar festgelegt werden. 
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3.2. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, gelten folgende Definitionen: 

• Ein Halbtageshonorar umfasst 4 Stunden. 

• Ein Tageshonorar umfasst 8 Stunden zzgl. mindestens 30 Minuten Pause. 

• Für Werbefilmproduktionen kann ein Arbeitstag bis zu 10 Stunden umfassen. 

 

3.3. Überstunden werden auf volle Stunden aufgerundet und anteilig auf Basis des 

vereinbarten Honorars berechnet (1/8 des Tageshonorars pro Stunde). 

3.4. Tätigkeiten zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr werden mit dem doppelten 

Stundensatz berechnet. 

3.5. Reise- und Übernachtungskosten sind vom Kunden vollständig zu übernehmen. 

Hierzu zählen insbesondere Zugtickets (2. Klasse), Flugtickets, oder bei Anreise mit 

dem eigenen PKW eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,38 € pro gefahrenem 

Kilometer sowie anfallende Parkgebühren. 

3.6. Alle Honorare verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern 

anwendbar. 

 

4. Nutzungsrechte & Zuschläge 

4.1. Das vereinbarte Honorar umfasst ausschließlich die zuvor schriftlich definierte 

Nutzung (Medium, Zeitraum, Gebiet, Umfang). 

4.2. Zusätzliche Nutzungen, insbesondere: 

• Nutzung in weiteren Medien 

• Nutzung in weiteren Ländern 

• Verlängerung des Nutzungszeitraums 

• Nutzung für zusätzliche Kampagnenmotive 

• Social Media oder Online-Werbung 

• Großflächen, TV, Werbespots 

• Dessous- oder Aktproduktionen 

bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 

4.3. Der Nutzungszeitraum beginnt mit Veröffentlichung oder – sofern nicht anders 

vereinbart – mit Rechnungsdatum. 

4.4. Das vereinbarte Nutzungshonorar ist auch dann vollständig zu zahlen, wenn das 

Material nicht oder nur teilweise verwendet wird. 
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4.5. Exklusivität bedarf stets einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Wird eine 

Exklusivität vereinbart, sind Branche/Produktkategorie, geografischer 

Geltungsbereich sowie Zeitraum konkret schriftlich festzulegen. Ohne 

ausdrückliche schriftliche Vereinbarung besteht keine Exklusivität. Für eine 

vereinbarte Exklusivität ist ein gesondertes Honorar zu zahlen. Sofern nichts 

anderes vereinbart wird, umfasst die Exklusivität ausschließlich die konkret 

definierte Produktkategorie und nicht den gesamten Marktbereich. 

 

5. Unzulässige Nutzung 

5.1. Jede Nutzung außerhalb des vertraglich vereinbarten Rahmens ist unzulässig. 

5.2. Erweiterungen oder Änderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des Models. 

5.3. Bei unberechtigter Nutzung ist das Model berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe 

des Dreifachen des ursprünglich vereinbarten Nutzungshonorars geltend zu 

machen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

 

6. Schutz vor KI-Nutzung 

6.1. Sämtliche Foto-, Video- oder sonstigen Aufnahmen dürfen nicht für das Training, die 

Entwicklung oder Optimierung von künstlicher Intelligenz verwendet werden. 

6.2. Jegliche digitale Bearbeitung oder Veränderung mittels KI-Technologien (z. B. 

Deepfakes, Avatar-Erstellung, synthetische Bild- oder Videoerstellung, Veränderung 

von Körpermerkmalen oder Gesichtszügen) ist ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung untersagt. 

6.3. Das Bild des Models stellt personenbezogene Daten im Sinne der geltenden 

Datenschutzgesetze (insbesondere DSGVO) dar. Eine biometrische Analyse, 

Speicherung oder Weiterverarbeitung ist untersagt. 

6.4. Bei Verstoß behält sich das Model vor: 

• eine Vertragsstrafe in Höhe des 3-fachen des vereinbarten Gesamthonorars zu 

verlangen, 

• Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend zu machen, 

• die sofortige Löschung, spätestens nach 14 Tagen, sämtlicher daraus 

entstandener Inhalte zu verlangen. 
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7. Stornierung 

7.1. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des schriftlichen Eingangs der Stornierung.  

Bei Stornierung: 

• bis 48 Stunden vor Termin: keine Honorarkosten, jedoch Erstattung bereits 

entstandener Reise-/Unterkunftskosten 

• 48 bis 24 Stunden vor Termin: 50 % des vereinbarten Honorars zzgl. Nebenkosten 

• weniger als 24 Stunden vor Termin: 100 % des vereinbarten Honorars zzgl. 

Nebenkosten 

7.2. Bei mehrtägigen Buchungen entspricht die Stornierungsfrist mindestens der Dauer 

der Buchung, mindestens jedoch zwei Werktage. 

 

8. Wetterabhängige Buchungen 

Wurde eine wetterabhängige Produktion ausdrücklich schriftlich vereinbart, kann eine 

einmalige kostenfreie Verschiebung erfolgen. Bei wiederholter Absage werden 50 % des 

Honorars fällig. Ab der dritten Absage ist das volle Honorar zu zahlen. 

 

9. Zahlung 

9.1. Die Rechnungsstellung erfolgt durch das Model. 

9.2. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu begleichen. 

9.3. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat berechnet. 

9.4. Die Nutzung der Aufnahmen ist erst nach vollständiger Zahlung zulässig. 

 

10. Haftung 

10.1. Das Model haftet nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten sowie im 

Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften. 

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, für sichere und gesetzeskonforme Arbeitsbedingungen 

zu sorgen. Dies umfasst insbesondere die Sicherheit am Set, geeignete 

Arbeitsumgebung, angemessene Schutzmaßnahmen sowie die Einhaltung 

arbeits‑, gesundheits- und sicherheitsrechtlicher Vorschriften. 

10.3. Der Kunde haftet für sämtliche Schäden, die durch die Produktion oder durch 

vertragswidrige Nutzung entstehen. 
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11. Krankheit und höhere Gewalt 

11.1. Im Falle krankheitsbedingter Verhinderung des Models oder bei Eintritt höherer 

Gewalt (z. B. Naturereignisse, Streik, behördliche Anordnungen, Ausfall von 

Verkehrsmitteln, unvorhersehbare Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs des 

Models) entfällt die Leistungspflicht für die Dauer der Verhinderung. 

11.2. Das Model wird den Kunden unverzüglich informieren und bei Krankheit ein 

ärztliches Attest einreichen. Bereits entstandene und nachweisbare Kosten (z. B. 

Reise- oder Unterkunftskosten) sind vom Kunden zu tragen. 

11.3. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern kein 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

12. Reklamationen 

Beanstandungen hinsichtlich der Leistung des Models müssen unverzüglich, spätestens 

jedoch am Produktionstag, schriftlich mit Begründung mitgeteilt werden. 

 

13. Schriftform 

13.1. Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden zu einem Vertrag bedürfen der 

Schriftform (E-Mail ausreichend). 

13.2. Mündliche Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt 

wurden. 

 

14. Anwendbares Recht & Gerichtsstand 

14.1. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der 

Wohnsitz des Models. 

14.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. 


